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V

Von Nürnberg über Rom nach Den Haag 
Vorwort

Die Mühlen der internationalen Strafjustiz beginnen erfolgreich zu mahlen. Der 
Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat am 14. März 2012 den kongolesischen 
Rebellenführer Thomas Lubanga wegen des Kriegsverbrechens des Einsatzes von 
Kindersoldaten im Bürgerkrieg im Ostkongo schuldig gesprochen und am 10. Juli 
2012 auf eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren erkannt. Schon mit seinem ersten Urteil 
hat der IStGH ein deutliches Zeichen gesetzt: Niemand kann mehr davon ausgehen, 
dass Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen als 
schwerste Verbrechen, welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes berüh-
ren, ungesühnt bleiben. Kurze Zeit nach dem Lubanga-Urteil, am 30. Mai 2012, 
wurde der ehemalige Präsident der Republik Liberia, Charles Taylor, vom Sonder-
gerichtshof für Sierra Leone wegen Kriegsverbrechen zu 50 Jahren Freiheitsstrafe 
verurteilt. Beide Urteile machen deutlich, dass sich das Völkerstrafrecht zu einem 
wichtigen und effizienten Instrument der Reaktion der internationalen Gemein-
schaft auf Völkerrechtsverbrechen entwickelt.

Der Ausgangspunkt dieser Entwicklung war der Nürnberger Prozess gegen die 
Hauptkriegsverbrecher des Nationalsozialismus. Die vorangegangenen Bemühun-
gen, Völkerrechtsverbrechen – wie etwa die Kriegsverbrechen des ersten Welt-
kriegs – gerichtlich aufarbeiten zu lassen, waren weitgehend erfolglos geblieben. 
Durch die Urteile des Internationalen Militärgerichtshofs der Alliierten vom 30. 
September und 1. Oktober 1946 wurden dann erstmals Personen der Führungsebe-
ne wegen Völkerrechtsverbrechen verurteilt. Das Statut des Nürnberger Strafge-
richtshofs stellte zum ersten Mal klar, dass aufgrund des Völkerrechts Verbrechen 
gegen den Frieden und gegen die Menschlichkeit sowie Kriegsverbrechen, welche 
die internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren, nicht länger straflos bleiben. 
Man hatte erkannt, dass in erster Linie die politisch Verantwortlichen und die mili-
tärischen Führer zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Anschließend hat zwar 
der „Kalte Krieg“ die weitere Entwicklung des Völkerstrafrechts längere Zeit ver-
zögert, aber aufhalten konnte er sie letztlich nicht.

Denn bereits kurz nach dessen Ende wurde durch die Annahme des Römischen 
Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs auf der diplomatischen Konferenz der 
Vereinten Nationen am 17. Juli 1998 in Rom ein ständiger internationaler Straf-
gerichtshof geschaffen. Damit war ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des 
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Völkerstrafrechts erreicht. Vor dem Hintergrund der schrecklichen Ereignisse und 
Gräueltaten im ehemaligen Jugoslawien und in Ruanda ermöglicht es der Straf-
gerichtshof in Den Haag, die Völkerrechtsverbrechen des Römischen Statuts auch 
dann zu verfolgen und zu bestrafen, wenn ein Vertragsstaat nicht in der Lage oder 
nicht willens ist, das Strafverfahren ernstlich zu betreiben oder gänzlich untätig 
bleibt. Darüber hinaus wurden erstmals die Tatbestände des Völkerstrafrechts ko-
difiziert und allgemeine Prinzipien des Völkerstrafrechts niedergelegt. Inzwischen 
ist es der internationalen Gemeinschaft auf der Revisionskonferenz in Kampala/
Uganda im Juni 2010 sogar gelungen, sich auf eine gemeinsame Definition des Ver-
brechens der Aggression sowie die Art und Weise der Ausübung der Gerichtsbarkeit 
des Internationalen Strafgerichtshofs im Hinblick auf dieses Verbrechen zu einigen. 
Diese Einigung kann durchaus als kleines Wunder bezeichnet werden. Umso mehr 
muss weiterhin versucht werden, die Staaten, die dem Römischen Statut bislang 
noch nicht beigetreten sind, für die Idee des Strafgerichtshofes zu gewinnen.

Das Bundesministerium der Justiz hat die Entwicklung des Völkerstrafrechts 
aktiv begleitet und seine Umsetzung in das nationale Recht als innerhalb der Bun-
desregierung federführendes Ressort maßgeblich mitgestaltet. Im Oktober 1999 hat 
es eine Expertengruppe gegründet, der Fachleute aus dem Auswärtigen Amt, dem 
Bundesministerium der Verteidigung und dem Bundesministerium der Justiz sowie 
Wissenschaftler der Fachgebiete Völkerrecht und Strafrecht angehörten. Diese Ex-
pertengruppe hat einen Entwurf erarbeitet, auf den das deutsche Völkerstrafgesetz-
buch (VStGB) in weiten Teilen zurückgeht. Das VStGB genießt im Ausland eine 
hohe Anerkennung und ist inzwischen sogar in alle sechs UN-Sprachen übersetzt 
worden. Auch in Zukunft wird die Fortentwicklung des Völkerstrafrechts bzw. des 
Völkerstrafgesetzbuchs auf der Agenda des Bundesministeriums der Justiz stehen – 
nicht zuletzt deshalb, weil zu klären ist, ob und wie der Tatbestand der Aggression 
in die nationale Rechtsordnung zu implementieren ist. Dies erfordert – wie schon 
bei der Umsetzung des Römischen Statuts – die Beantwortung grundlegender poli-
tischer Fragen.

Bei einer rechtlich so komplexen Materie wie dem Völkerstrafrecht, die neben 
straf- und völkerrechtlichen auch verfassungsrechtliche Aspekte aufweist, ist eine 
wissenschaftliche Durchdringung unverzichtbar. Dies ist insbesondere deshalb von 
großer Bedeutung, da auf Erfahrungen aus der Praxis noch wenig zurückgegrif-
fen werden kann. Es ist daher besonders erfreulich, dass das Völkerstrafrecht in-
zwischen fester Bestandteil von Forschung und Lehre an verschiedenen Fakultäten 
ist, was den wissenschaftlichen Diskurs fortlaufend bereichert. Der vorliegende 
Sammelband „Völkerstrafrechtspolitik – Zehn Jahre Praxis des Völkerstrafrechts 
in Deutschland“ liefert hierzu einen weiteren wichtigen Beitrag und es ist mir eine 
besondere Freude, den Band mit diesem Vorwort zu eröffnen.

Den Herausgebern, Herrn Prof. Dr. Christoph Safferling und Herrn Dr. Stefan 
Kirsch, sowie den Autoren der Beiträge möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich 
für ihr Engagement und ihre Leidenschaft für das Völkerstrafrecht danken. Ich 
freue mich darauf, mich auch in Zukunft über Fragen des Völkerstrafrechts mit 
Ihnen auszutauschen.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, MdB  
Bundesministerin der Justiz
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1.1 Einleitung

Die sich vor nicht einmal zwanzig Jahren abzeichnende Durchsetzung des Völ-
kerstrafrechts wäre nicht denkbar gewesen ohne die vorausgegangenen gewaltigen 
Veränderungen innerhalb der beteiligten Ursprungsdisziplinen des Straf- und des 
Völkerrechts. War das Strafrecht bis vor nicht allzu langer Zeit eine der letzten 
Bastionen souveräner Staatlichkeit, so setzt langsam ein gewisser Gewöhnungs-
prozess dahingehend ein, dass Strafverfahren auch vor zwischenstaatlichen Ge-
richten geführt werden, deren Rechtsgrundlagen nicht mehr der Sphäre nationaler 
Gesetzgebung entstammen. Umgekehrt hat das Völkerrecht das Individuum und 
dessen Rechte als Gegenstand entdeckt und seine jahrhundertealte ausschließliche 
Fixierung auf Staaten als Rechtssubjekte aufgegeben. Sowohl das humanitäre Völ-
kerrecht mit den Genfer Konventionen des Jahres 1949 und den beiden Zusatz-
protokollen aus dem Jahr 1977 als auch die Menschenrechte mit der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte (1948), dem Internationalen Pakt über bürgerliche 

Christoph Safferling ist Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht, Internationales Strafrecht und 
Völkerrecht an der Philipps-Universität Marburg und fungiert dort als stellvertretender Direktor 
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und politische Rechte (1966) sowie zahlreichen weiteren regionalen und bereichs-
spezifischen Schutzinstrumenten dienen dem Schutz grundlegender individueller 
Rechte gerade gegenüber staatlichem Handeln.

Einer der entscheidenden Auslöser dieser Veränderungen war ohne Zweifel die 
Katastrophe der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland und die Versuche 
der Bewältigung derselben auch mit den Mitteln des Rechts. Zu neuartig waren zwar 
wohl die Instrumente und zu mächtig der durch die Trennung der Machtblöcke in 
Ost und West bedingte politische Widerstand, als dass das Verfahren vor dem Inter-
nationalen Militärgerichtshof in Nürnberg unmittelbar zur Schaffung eines interna-
tionalen Strafgerichtes führen konnte. Gleichwohl hat die Saat Nürnbergs nicht nur 
die geschilderten Entwicklungen im Bereich des humanitären Rechts und der Men-
schenrechte befördert, sondern ist mit dem Ende des Kalten Krieges aufgegangen 
und hat zu wachsen begonnen: Im Jahr 1980 beauftragte die Menschenrechtskom-
mission der Vereinten Nationen eine ad hoc-Arbeitsgruppe mit der Erarbeitung eines 
Berichts zu den Möglichkeiten der Einrichtung einer internationalen Strafgerichts-
barkeit und schon kurze Zeit später – im Dezember 1981– bat die Vollversammlung 
der Vereinten Nationen die Völkerrechtskommission die Arbeiten am Entwurf einer 
Kodifikation der Verbrechen gegen den Frieden und die Sicherheit wieder aufzu-
nehmen, die seit Beginn der 1950er Jahre geruht hatten. Ein entsprechender Entwurf 
wurde im Juli 1991 vorgelegt, und bereits im November 1992 beauftragte die Voll-
versammlung die Völkerrechtskommission, einen Entwurf für das Statut eines inter-
nationalen Strafgerichtshofes zu erarbeiten. Die weiteren Beratungen dieses 1994 
vorgelegten Entwurfs erfolgten in erstaunlich kurzer Zeit und so verabschiedete eine 
am Sitz der Welternährungskonferenz in Rom zusammengekommene Staatenkon-
ferenz am 17.7.1998 das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, das bis zum 
Ende des Jahres 2000 von 139 Staaten unterzeichnet wurde. Schon am 1.7.2002 
ist – nachdem im April desselben Jahres die 60. Ratifikationsurkunde hinterlegt 
wurde – das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs in Kraft getreten, und der 
Gerichthof konnte im März 2003 in Den Haag seine Tätigkeit aufnehmen.

Die Bundesrepublik Deutschland ist Teil dieser Entwicklungsgeschichte. Eben-
falls am 1.7.2002 in Kraft getreten sind das Gesetz über die Zusammenarbeit mit 
dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGHG) sowie das Völkerstrafgesetzbuch 
(VStGB). Während jenes – als abschließendes Spezialgesetz im Sinne des § 74a 
IRG – die Rechtshilfe mit dem Internationalen Strafgerichtshof zum Gegenstand 
hat, enthält dieses die im Hinblick auf die Komplementärzuständigkeit des Inter-
nationalen Strafgerichtshofs notwendige Anpassung des materiellen Strafrechts der 
Bundesrepublik Deutschland an die Regelungen des Römischen Statuts. Denn das 
Statut verpflichtet die Mitgliedstaaten zwar nicht zu einer Übernahme seiner Straf-
bestimmungen in ihr nationales Strafrecht. Doch löst ein Zurückbleiben nationaler 
Strafbestimmungen hinter den Regelungen des IStGH-Statuts in jedem Fall die Zu-
ständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofes zur Verfolgung entsprechender 
Taten aus, die angesichts des Komplementaritätsgrundsatzes eben dann gegeben ist, 
wenn der Mitgliedstaat nicht willens oder in der Lage ist, selbst die Ermittlungen 
oder die Strafverfolgung ernsthaft durchzuführen. Dem entsprechend hat der deut-
sche Gesetzgeber den Straftatbestand des Völkermordes, der bis zu diesem Zeit-
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punkt in § 220a StGB geregelt war, in das VStGB überführt und dort erstmalig die 
Tatbestände der Kriegsverbrechen und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
formuliert. Die im Jahr 2010 auf einer Staatenkonferenz in der ugandischen Haupt-
stadt Kampala beschlossene Ergänzung des Römischen Statuts um einen Straftat-
bestand der Aggression bedarf dagegen noch der Umsetzung in das deutsche Recht.

Die sich in der Geschwindigkeit der Entwicklungen der letzten zwanzig Jahre 
spiegelnde Begeisterung für das Völkerstrafrecht und die mit der Vision interna-
tionaler Strafgerechtigkeit verbundene Idee eines Endes der Straflosigkeit für die 
Verantwortlichen schwerster Menschenrechtsverletzungen inner- und außerhalb 
bewaffneter Konflikte, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Herausbil-
dung eines neuen Rechtsgebiets auf der Grenze von Straf- und Völkerrecht keines-
wegs abgeschlossen ist und eine ganze Reihe bislang nicht oder nur unzureichend 
geklärter Fragen und Probleme aufwirft. Zwar mögen diese Fragen und Probleme 
auf internationaler Ebene – also im Hinblick auf die Tätigkeit des Internationa-
len Strafgerichtshofes – vielfältiger und neuartiger sein als im Bereich nationaler 
Rechtsanwendung. Denn der Internationale Strafgerichtshof verfügt beispielsweise 
– um nur einige Stichworte zu nennen – nicht über ein gewachsenes Verfahrens-
recht, ist zur Erfüllung seiner Aufgaben nahezu in vollem Umfang auf die Unterstüt-
zung durch die Vertragsstaaten angewiesen und sieht sich der Skepsis zahlreicher 
einflussreicher Staaten wie etwa der Vereinigten Staaten, Russlands oder Chinas 
ausgesetzt, die nicht zu den zwischenzeitlich 121 Vertragsstaaten des Römischen 
Statuts gehören. Dennoch wirft auch die nationale Praxis des Völkerstrafrechts eine 
ganze Reihe von Fragen und Probleme auf, die nicht selten aus Aporien von Straf- 
und Völkerrecht herrühren.

So stellt sich auch für das deutsche Völkerstrafrecht die Frage nach dem Ver-
hältnis von Recht und Politik auf ganz grundsätzliche Art, wenn etwa nicht aus-
geschlossen werden kann, dass allein die Androhung einer Strafverfolgung und die 
Versagung einer Amnestie der Beendigung eines gewaltsamen Konfliktes im Wege 
steht und dessen Fortsetzung zu einer Vielzahl weiterer Opfer führen wird. Ge-
rade aus der Sicht des humanitären Völkerrechts wird insoweit eingewandt, dass 
das Völkerstrafrecht effektive und flexible Konfliktlösungen zum Schutz der vom 
Konflikt Betroffenen mitunter erschwere und durch die Notwendigkeit gesetzlich 
bestimmte Tatbestände anzuwenden auch einer Weiterentwicklung des humanitä-
ren Völkerrechts im Wege stehe. Zur Illustration der entsprechenden Problematik 
wird zwar nicht selten auf den Konflikt im Norden Ugandas verwiesen, in dessen 
Zusammenhang die Anklagebehörde des Internationalen Strafgerichtshofs mehrere 
Haftbefehle erlassen hat. Doch ist ohne größere Phantasie denkbar, dass auch die 
Verhaftung eines Rebellenführers in Deutschland zu Weiterungen im Hinblick auf 
einen möglicherweise andauernden bewaffneten Konflikt führen könnte. Die Tätig-
keit der deutschen Strafverfolger und Richter wird jedenfalls in den Konfliktregio-
nen Ruanda und Kongo genauestens verfolgt.

In anderer Weise wird das Verhältnis von Recht und Politik in Fällen berührt, 
in denen der Verdacht der Begehung von Straftaten gegen das Völkerstrafgesetz-
buch gegen Repräsentanten und Amtsträger fremder Staaten besteht. Denn schon 
die Einleitung eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens dürfte geeignet sein, 
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die außenpolitischen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden. 
Zwar erfolgte etwa die Festnahme der Protokollchefin des ruandischen Staatspräsi-
denten Paul Kagame, Rose Kabuye, im November 2008 nicht aufgrund eines deut-
schen Ermittlungsverfahrens, sondern aufgrund eines von der französischen Justiz 
erlassenen Europäischen Haftbefehls. Dennoch haben sowohl die auf die Festnah-
me folgenden Proteste in Kigali als auch die Irritationen im diplomatischen Verkehr 
deutlich gezeigt, dass Strafverfolgungsmaßnahmen deutscher Behörden gegen Re-
präsentanten fremder Staaten geeignet sind, die außenpolitischen Beziehungen der 
Bundesrepublik empfindlich zu stören. Aber auch das Unterlassen entsprechenden 
Tätigwerdens berührt das Verhältnis von Recht und Politik, wenn der Justiz – wie 
etwa im Fall der Anzeige gegen den damaligen amerikanischen Verteidigungsmi-
nister Donald Rumsfeld und weitere Personen wegen Foltervorwürfen im iraki-
schen Gefängniskomplex Abu Ghraib im Jahr 2004 möglicherweise nicht ganz zu 
Unrecht – der Vorwurf gemacht wird, rechtlich gebotene Ermittlungen allein aus 
politischer Rücksichtnahme nicht eingeleitet zu haben.

Ungeachtet dessen stellen sich im Bereich des Völkerstrafrechts weitere Fra-
gen grundsätzlicher Natur, wie etwa die nach den Ursachen völkerstrafrechtlicher 
Kriminalität. Denn auch wenn zahlreiche Beispiele gerade aus jüngerer Zeit be-
legen, wie etwa der Vorwurf des Völkermords als Mittel politischer Rhetorik und 
nicht im Sinne des juristischen Tatbestandes benutzt wird, liegt nichts ferner als 
völkerstrafrechtliche Kriminalität als Ergebnis eines reinen ‚Labeling‘-Prozesses 
zu verstehen. Gleichwohl – und das macht die Situation der Kriminologie, die sich 
mit entsprechenden Phänomenen befasst, nicht einfacher – handelt es sich bei der 
Feststellung individueller völkerstrafrechtlicher Verantwortlichkeit nicht selten um 
Prozesse der Zuschreibung, da die Basis entsprechender Feststellungen nicht in 
einem abweichenden, sondern – ganz im Gegenteil – in einem im entsprechenden 
sozialen Kontext höchst angepassten Verhalten liegt. „Gehorsam gegenüber Autori-
tät“ ( Milgram) und nicht die Ursachen für abweichendes Verhalten stehen daher 
im Fokus der völkerstrafrechtlichen Rechtstatsachenforschung, die zudem vor der 
oft unlösbaren Aufgabe steht, innerhalb riesiger Netzwerke und Komplexe kollek-
tiven Handelns individualisierbare Verbrechensanteile zu isolieren und in ihren je-
weiligen Bedingungsstrukturen zu erfassen, ohne die auch Herrschaftssysteme und 
Machtapparate aktionsunfähig wären.

Angesichts dieser besonderen Umstände liegt es auf der Hand, dass sich auch die 
Frage nach dem Zweck der Strafe und der Funktion des Strafrechts im Bereich des 
Völkerstrafrechts in anderer Weise stellt als dies für die übrigen Bereiche des Straf-
rechts gilt. Denn ungeachtet der Folgerichtigkeit absoluter Straftheorien, dürften 
jedenfalls die Abschreckung (negative Generalprävention) und Besserung (positi-
ve Spezialprävention) wenig Anhänger im Bereich des Völkerstrafrechts finden. 
Zwar handelt es sich bei der Piraterie auf offener See nicht um einen Tatbestand des 
Völkerstrafrechts im Sinne des VStGB, doch zeigt das derzeit in Hamburg durch-
geführte Verfahren gegen somalische Piraten auf augenfällige Weise die Fragwür-
digkeit dieser Strafzwecke. Entsprechend ist von Kritikern dieses Verfahrens, das 
die ohnehin strapazierten Ressourcen der Justiz Presseberichten zufolge mit Kosten 
von möglicherweise bis zu 10 Mio. € belasten wird, zwar politisch nicht korrekt, 


